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Sprechzeiten

Montag bis Freitag

8-11.30 Uhr und 16-18.30 Uhr

außer Mittwoch Nachmittag

Termine nach Vereinbarung

Dr. med. vet. Michaela Hönig

Fachtierärztin für Kleintiere

Dr. med. vet. Caroline Malle

Praktische Tierärztin

Margaretenstr. 16

93047 Regensburg

Telefon 09 41 /5 75 10

Telefax 09 41 /5 30 61

THBRegensburg.indd   51 29.11.2019   08:14:07



52 - www.tierschutzverein-regensburg.de

Mitgliedschaftsantrag - Beitrittserklärung 
  

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Tierschutzverein Regensburg  
 
Anrede    Herr / Frau 
 
Name__________________________   Vorname________________________geb. am:_______________________ 
 
Straße__________________________________________PLZ____________Wohnort_______________________________ 
  
Tel,__________________________Mobiltel.___________________________email:_________________________________ 
 
 
Der Mindestbeitrag beträgt 20 €/Jahr. 
 
Als jährlichen Betrag zahle ich €__________. Eine Kündigung ist jederzeit möglich 
und muss schriftlich erfolgen. Zuviel bezahlte Beiträge werden nicht erstattet. 
Änderungen meiner Anschrift und Bankdaten teile ich dem Verein unverzüglich und 
schriftlich mit. 
Meinen Jahresbeitrag bitte ich bis auf Widerruf vom Konto 
 
IBAN DE __ __  |  __ __ __ __ __ __ __ __  |  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |  
 
SWIFT-Code (BIC)     | __ __ __ __ | __ __ | __ __ | __ __ __ |  (8-11-stellig) 
mittels Lastschrift einzuziehen   
  
Kontoinhaber: ______________________________________________________________________________. 
  
 
Ort, Datum____________________________________ Unterschrift_______________________________________ 

 
Datenschutzerklärung: 
 
Ich willige ein, dass der Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen 

personenbezogenen Daten, wie Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und 

Bankverbindung ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 

Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die 

jeweiligen Tierschutzverbände findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese 

Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zweck der Organisation eines ordentlichen 

Vereinsbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb 

des Landesverbandes Bayern sowie dem deutschen Tierschutzbund findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet 

ebenfalls nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 

steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 

personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im 

Falle von fehlerhaften gespeicherten Daten, ein Korrekturrecht. 

 

Ort, Datum.................................    Unterschrift   ............................................................................ 

Ich willige ein, dass der Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V. selbst Bilder aus dem Vereinsgeschehen oder gesellschaftlichen 

Veranstaltungen veröffentlicht und auch an die Presse zum Zweck der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 

Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten 

Personen. 

 

Ort, Datum ................................. .   Unterschrift  .............................................................................. 

   

            

     Vielen Dank und herzlich Willkommen! Ihr Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V. 
            April 2019 
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     Vielen Dank und herzlich Willkommen! Ihr Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V. 
            April 2019 

 

Patenschaftsantrag 
 

 
Hiermit erkläre ich mich 
 
Anrede  Herr / Frau   
 
Name_____________________________   Vorname_____________________  geb. am_______________________ 
 
Straße__________________________________  PLZ _____________  Wohnort:____________________________ 
 
Tel.____________________Mobiltel.__________________________________email:________________________________ 
 
bis auf Widerruf bereit, ab sofort die Patenschaft in Höhe von _________________€ 
 
☐    monatlich   ☐     halbjährlich    ☐      jährlich -  für nachstehendes Tier zu übernehmen: 
  
☐    Hund      ☐    Katze       ☐     Kleintier  Name des Tieres   _________________________________________ 
 
Durch die Patenschaft lassen sich keine Rechte an den Tieren ableiten. Eine Patenschaft schließt die Vermittlung des Tieres an 
Dritte zu keiner Zeit aus. Bei Vermittlung oder Tod des Patentieres werden Sie telefonisch, per Mail oder schriftlich vom 
Tierschutzverein Regensburg über das Ereignis informiert. Mit der Vermittlung oder Tod des Tieres endet die Patenschaft. Diese 
kann aber jederzeit auf ein anderes, von Ihnen ausgewähltes Tier übertragen werden.  Die Auswahl kann über unsere 
Internetseite, die Vereinszeitschrift oder auch bei Ihrem persönlichen Besuch im Tierheim erfolgen. 
Die Kündigung der Patenschaft ist jederzeit, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, möglich und hat schriftlich zu erfolgen. 
Änderungen meiner Anschrift und Bankdaten teile ich dem Verein unverzüglich schriftlich mit. 
 

.   Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V. bis auf Widerruf 
 
den Betrag von _________€  jeweils   ☐    monatlich      ☐    halbjährlich     ☐      jährlich   
von nachstehendem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
   
IBAN DE | __ __   |  __ __ __ __ __ __ __ __  |  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |  
 
SWIFT-Code (BIC)     | __ __ __ __ | __ __ | __ __ | __ __ __ |  (8-11-stellig) 
 
Kontoinhaber: _____________________________________________________ 
 
mittels Lastschrift einzuziehen   
  
Ort, Datum____________________________   Unterschrift________________________________________ 
 

Datenschutzerklärung: 
 
Ich willige ein, dass der Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V. als verantwortliche Stelle, die im Patenschaftsantrag erhobenen 
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zweck der Patenschaftsverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen 
Tierschutzverbände findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Patenschaftsverwaltung, zum Zweck der Organisation eines ordentlichen 
Vereinsbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb des 
Landesverbandes Bayern sowie dem deutschen Tierschutzbund findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet 
ebenfalls nicht statt. 
Bei Beendigung der Patenschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Jede/r Patin/e hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat die/der Patin/e, im Falle von fehlerhaften 
gespeicherten Daten, ein Korrekturrecht. 
 

Ort, Datum.........................................................   Unterschrift ................................................................ 

Ich willige ein, dass der Tierschutzverein Regensburg u.U.e.V. selbst Bilder aus dem Vereinsgeschehen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen veröffentlicht und auch an die Presse zum Zweck der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 
Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 
 

Ort, Datum..........................................................   Unterschrift ................................................................ 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
                April 2019 

THBRegensburg.indd   53 29.11.2019   08:14:08



54 - www.tierschutzverein-regensburg.de

INSEKTEN - 

NÜTZLICHE 
HELFER

 IM GARTEN

Die Ödnis in den Fluren spiegelt sich vielerorts auch in den Gärten wider: Rasen-Monokulturen, Einheitshecken und 
vermeintlich pflegeleichte Schotterbeete bestimmen in vielen Siedlungen das Bild. Doch auch in unseren Gärten 
kann jeder etwas gegen das Verschwinden der Insekten tun. 

Denn nicht nur in der freien Natur, 
sondern gerade auch in Gärten hel-
fen die vielen nützlichen Insekten da-
bei, das ökologische Gleichgewicht 
zu bewahren. Denn sie ernähren sich 
oft von Schädlingen oder deren Lar-
ven, andere wiederum bestäuben 
die Blüten der Nutzpflanzen und tun 
das auch dann, wenn Honigbienen 
aufgrund niedriger Temperaturen 
nicht fliegen. Darüber hinaus sind sie 
interessant zu beobachten, und ihr 
Gesumm und Gebrumm gehört für 
viele Naturfreunde einfach zu einem 
Sommer dazu. Wie können Sie Hum-
meln, Wildbienen, Schlupf-, Falten-, 
Grab- und Wegwespen, Florfliegen 
oder Ohrwürmer im Garten oder auf 
dem Balkon am besten helfen?
Natürlich gehört eine entsprechende 
Umgebung dazu, also beispielswei-
se ein Garten, der über einen langen 
Zeitraum (heimische) Blüten beher-
bergt und giftfrei ist. Darüber hinaus 
kann aber auch ein Insektenhotel 
gute Dienste leisten, denn hier fin-
den viele verschiedene Arten Mög-
lichkeiten zur Eiablage und sind sehr 
gut zu beobachten.

Wichtig sind insektenfreundliche 
Pflanzen!

 

Im Garten können viele Lebensräume 
auf engstem Raum entstehen. Das 
ist nicht nur spannend anzusehen, 
sondern bietet vielen Insekten eine 
Zuflucht. Gärtner müssen oft nur auf 
Gift verzichten und etwas Mut zur 
Wildnis beweisen, etwa indem sie 
keinen Laubsauger im Herbst einset-
zen und das Laub in Ecken und unter 
Sträuchern belassen. Von größter 
Bedeutung für einen insektenfreund-
lichen Garten ist natürlich auch die 
Pflanzenauswahl.

Gefragt sind heimische und ungefüll-
te, reich blühende Pflanzenarten mit 
einem kontinuierlichen Blütenange-
bot von Anfang März bis Ende Okto-
ber. Doch nicht nur Pollen und Nek-
tar, auch Blattgrün ist ein wichtiger 
Nahrungsfaktor in der Entwicklung 
vieler Insekten. So fehlt es vielerorts 
an Futterpflanzen für Schmetter-
lingsraupen.

Auf der Brennnessel leben die Rau-
pen bekannter Tagfalter wie Tagpfau-

enauge, Kleiner Fuchs oder C-Falter. 
Eine Salweide im Garten bietet Ar-
ten wie Großem Fuchs, Trauerman-
tel oder Abendpfauenauge Nahrung 
und zusätzlich Pollen für die Bienen. 
Der eher selten gepflanzte Faulbaum 
(Frangula alnus) ist gut für eine na-
turnahe Hecke geeignet und beliebt 
bei Zitronenfalter und Faulbaum-
bläuling.

Je abwechslungsreicher die Garten-
gestaltung, desto mehr Arten finden 
hier eine Heimat

Von verschiedenen Bläulingen, aber 
auch Dickkopffaltern und Widder-
chen bevorzugt wird der gelb blü-
hende Gemeine Hornklee, den man 
in Wiesen oder auch Staudenbeeten 
pflanzen kann. Wiesenschaumkraut 
wird vom Aurorafalter zur Eiablage 
bevorzugt, während der Schwalben-
schwanz Doldenblüter wie die Wilde 
Möhre, aber auch Kulturpflanzen wie 
Dill oder Petersilie aufsucht.
Viele Naturfreunde haben sich schon 
am Bau eines Wildbienenhotels ver-
sucht, dabei bietet dieses nur rund 30 
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der weit über 550 Arten in Deutsch-
land einen Platz für die Brut. Knapp 
drei Viertel aller Wildbienen nisten 
hingegen im Boden, viele davon be-
nötigen unbewachsene Sandfl ächen 
zur Anlage ihrer Brutgänge. Ihnen 
kann man mit der Gestaltung eines 
Sandariums Lebensraum schaff en: 
Auf einer gut besonnten, trockenen 
Fläche von mindestens 50 x 50 cm – 
besser größer – wird eine etwa 50 cm 
tiefe Mulde ausgehoben.
Diese wird mit ungewaschenem 
Sand gefüllt. Obenauf darf auch ger-
ne ein Haufen liegen, den man sehr 
gut mit Natursteinen einfassen kann. 
Der Sand darf nicht zu fein sein, da-
mit die Brutgänge später nicht ein-
stürzen. Man kann auch etwas un-
krautfreie Erde aus dem Aushub da-
runter mischen. Mit Totholz, Steinen 
und einzelnen Pfl anzen am Rand, 
wie zum Beispiel der Sandgrasnelke, 
lässt sich das Sandarium attraktiv ge-
stalten. Auch Eidechsen sonnen sich 
hier gerne.

Unerwünschter, zu dichter Bewuchs 
muss regelmäßig entfernt werden. 
An einem eher schattigen Stand-
ort, beispielsweise an einer Hecke, 
lässt sich ein Käferkeller einrichten: 
eine frostfreie Mulde mit circa 80 cm 
Tiefe wird hierzu mit Totholz in ver-
schiedenen Stärken, etwas Laub und 
vielleicht einigen Steinen gefüllt und 
dekoriert. Hier fi nden Käfer, die für 

ihre Entwicklung verrottendes Tot-
holz benötigen, ideale Bedingungen, 
aber auch Erdkröten fi nden sich hier 
gerne ein. Weniger aufwändig, aber 
ebenfalls wertvoll sind zudem jegli-
che Arten von dauerhaften Totholz- 
oder Reisigstrukturen sowie Laub – 
egal ob als Haufen oder Benjeshecke 
angelegt.

Abschließend gilt stets die Faustre-
gel: Je abwechslungsreicher die Gar-
tengestaltung, desto mehr Arten fi n-
den hier eine Heimat.

Auch Wespen, Bienen und 
Hornissen haben ihren Nutzen

Zu den Wespen gehören neben den 
sozial lebenden Arten auch eine 
Vielzahl einzeln lebender Arten wie 
Pfl anzenwespen, Schlupfwespen 
oder Gallwespen. Während diese ein 
von der Öff entlichkeit weitgehend 
unbemerktes Leben führen, sind 
die schwarz-gelb gestreiften und in 
größerer Zahl auftretenden sozialen 
Wespen recht unbeliebt. Die größte 
einheimische Wespenart ist die Hor-
nisse.

Die Nützlichkeit Staaten bildender 
Wespen wird oft verkannt, da sie im 
Gegensatz zu Bienen weder Honig 
noch Wachs produzieren und daher 
für den Menschen nicht direkt nutz-
bar sind. Als Insektenjäger sind Wes-

pen jedoch wertvolle Schädlingsbe-
kämpfer und sind selbst Glieder in 
der Nahrungskette.

Ein starkes Hornissenvolk verfüttert 
pro Tag bis zu 500 g Insekten an sei-
ne Brut und leistet somit das Tages-
pensum von fünf bis sechs Meisen-
familien. Auch gibt es eine Reihe von 
Pfl anzen, die von Wespen befruchtet 
werden (z. B.: Knotige Braunwurz, 
Schneebeere).

Hornissen werden von einigen Im-
kern für Bienenschäden verantwort-
lich gemacht. Zur Zeit der Nestgrün-
dung von Hornissen sind Bienen-
völker in der Regel  schon so weit 
entwickelt, dass die Wegnahme von 
Bienen nicht ins Gewicht fällt und 
keine nennenswerten Ertragseinbu-
ßen beim Honig zu beklagen sind. 
Auch sind angeführte Schäden an 
Obst oder an Bäumen durch Ringeln 
der Rinde von Jungtrieben, um einen 
Saftausstrom herbeizuführen, im 
Vergleich zu anderen Schadeinfl üs-
sen als sehr gering einzuschätzen.

www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/
insekten-im-garten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Volksbegehren "Re� et die Bienen" hat die kleineren Vertreter aus der Tierwelt 
in den Fokus gerückt: die Insekten. Auch wenn sich unser Tagesgeschä�  meist um 
Hund & Katze dreht, sehen wir uns als Tierschutzverein jedoch für ALLE Tiere zu-
ständig. Daher unterstützen wir sehr gerne eine Akti on aus Lappersdorf, bei der Na-
tur- und Artenschützer sich als "Blühpate" einbringen können. Mit Übernahme einer 
Patenscha� , organisiert durch den Klimabeirat Lappersdorf in Kooperati on mit dem 
Landwirt Franz Habenschaden, wird die Umwandlung eines bisher landwirtscha� lich 
genutzten Feldes in eine Blühfl äche ermöglicht.Eine Mischung aus 55 Pfl anzenarten 
bietet Schutz: Der Landwirt hat im April die Blühmischung Lebensraum 1 ausgesät. 
Diese besteht aus 55 Pfl anzenarten, Leguminosen und mehrjährigen Wildkräutern 
aus heimischer Herkun� . Die Mischung bietet Struktur, Verstecke und Nahrung für 
Wildti ere, insbesondere für Vögel, Insekten und Bienen über das ganze Jahr. Die Mi-
schung fördert Nützlinge, begünsti gt die Regenerati on des Bodens und schützt durch 
große Wurzelmasse vor Erosion. Jedes Jahr kommen andere Blumen zur Blüte. Zuvor 
wurde auf der Fläche Getreide und eine Zwischenfrucht angebaut. „Die nächste Ge-
nerati on schaut anders auf die Landwirtscha�  als wir“, sagte Franz Habenschaden.

Am Freitag, 19.07.2019, bekamen die 46 Paten vor Ort die Blühpatenscha� surkun-
de ausgehändigt. Fr. Hannelore Winter, Vertreterin des Tierheims, erhielt im Bei-
sein von Landwirt Franz Habenschaden, Bürgermeister Christi an Hauner und Christa 
Wunderer die Patenscha� surkunde von der Klimamanagerin V. Dobler überreicht.
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Der Tierschutzverein lei-
stet gemeinnützige Arbeit 
und wird auch von öffent-
licher Seite unterstützt. 
Aus diesem Grund kann 
man die Spende von der  
Steuer absetzen. Für 
Spenden bis Euro 200,00 
genügt der Kontoauszug. 
Bei  Spendenbeträge, die 
darüber hinausgehen, 
erhalten Sie von uns am 
Jahresanfang eine geson-
derte Jahreszuwendungs-
bestätigung.  
Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! 

Tierschutzverein Regensburg u.U. e.V.  · Pettendorfer Straße 10 · 93059 Regensburg 

Max Mustermann 
Musterstr. 7 
93059 Regensburg 
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